
 
 
 
 Radverkehr in der Fußgängerzone 

- Geplante Regelung  Sommer - 
(versuchsweise) 

Radfahren ganztägig erlaubt 
 
 
Radfahren in der Zeit  
von 18.00 bis 10.00 Uhr 
erlaubt Anlage 2a 




